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1. Prüfungsauftragl -umfang

Gegenstand der im Folgenden dargestellten Prüfung ist der Jahresabschluss 2018 der Ge
meinde Beckdorf. Die Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung des geprüften Jahresabschlus
ses sind als Anlage Bestandteil dieses Prüfungsberichtes.

Der gesetzliche Prüfungsauftrag ergibt sich aus den § 155 und 156 NKomVG1.

Die Jahresabschlussprüfung wurde entsprechend § 156 Absatz 1 NKomVG vorgenommen
und erstreckte sich auf die mit dem Jahresabschluss vorgelegten Unterlagen:

— Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen

— Ergebnisrechnung

— Finanzrechnung

— Bilanz

— Anhang sowie die Anlagen zum Anhang ( 128 Absatz 3 NK0mVG).

Die weiteren zur Prüfung angeforderten Unterlagen wurden dem Rechnungsprüfungsamt zur
Verfügung gestellt, notwendige Auskünfte wurden von der Verwaltung erteilt.

Bei der Prüfung waren neben den Vorschriften des NKomVG auch die Vorschriften der
KomHKVO2 zu berücksichtigen. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass Un
richtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss ver
mittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei
chender Sicherheit erkannt werden. Im Rahmen der Prüfung wurden die Wirksamkeit des
rechnungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Jahres-
abschluss mit seinen Bestandteilen und Anlagen überwiegend auf der Basis von Stichproben
beurteilt. Die Prüfung umfasste die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze
sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschafts
berichts.

Die Prüfung hat sich gemäß § 156 Absatz 1 Ziffer 3 NKomVG auch darauf zu erstrecken, ob
nach den bestehenden Gesetzen und Vorschriften unter Beachtung der maßgebenden Ver
waltungsgrundsätze und der gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren wird.

Es wurde geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und
in Übereinstimmung mit den einschlägigen kommunalverfassungsrechtlichen und haushalts-
rechtlichen Vorschriften und den Beschlussfassungen des etatberechtigten Organs geführt
worden sind.

Die Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes beinhalten daher auch die Prüfungen von
Vergaben vor Auftragserteilung ( 155 Absatz 1 NK0mVG). Durch die Prüfung vor Auftragser
teilung wird sichergestellt, dass eventuelle Fehler zeitnah erkannt und ausgeräumt werden
können.

Im Rahmen der Möglichkeiten des § 155 Absatz 3 NKomVG hat das Rechnungsprüfungsamt
die Prüfung auf folgende Auftragsgrenzen beschränkt:

• Liefer- u. Dienstleistungen ab 30.000,00 €
• Bauleistungen ab 60.000,00 €
• Freiberufliche Leistungen ab 30.000,00 €
Die wirtschaftliche und sparsame Umsetzung von Vergaben bzw. lnvestitionsmaßnahmen
wird im Rahmen der bautechnischen Prüfung (Kapitel 3.7) stichprobenartig überprüft.

1 Niedersachsisches Kommunalverfassungsgesetz
2 Kommunalhaushalts- und kassenverordnung
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Die Prüfung ist im Wesentlichen nach dem Grundsatz der sparsamen Haushaltsführung aus
gerichtet.

2. Grundsatz der sparsamen Haushaltsführung

Grundlegendes Geschäftsinstrumentarium ist das Rechnungswesen, zu dem der jährlich auf
zustehende Haushaltsplan, die Buchführung und der Jahresabschluss gehören.

Entsprechend § 110 Absatz 3 NKomVG ist das Rechnungswesen nach den Regeln der dop
pelten Buchführung zu führen. Die Grundsatze ordnungsgemäßer Buchführung sind zu be
achten.

Gemäß § llOAbsatz2 NKomVG ist die gesamte Haushaltswirtschaft sparsam und wirt
schaftlich zu führen. Nach § 124 Absatz 2 NKomVG hat die Kommune ihr Vermögen pfleglich
und wirtschaftlich derart zu verwalten, sodass die stetige Erfüllung Ihrer Aufgaben nach
§110 Absatz 1 NKomVG gesichert ist.

Der Grundsatz der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung umfasst sowohl die Er
träge und Aufwendungen als auch die Einzahlungen und Auszahlungen einer Kommune.

2.1 Haushaltsplanung

Ein wesentlicher Bestandteil des wirtschaftlichen Handelns sind die Instrumente der Haus
haltsplanung. Im Rahmen der Haushaltsplanung sind die zur Erfüllung der Aufgaben erforder
lichen Haushaltsmittel sorgsam zu kalkuhieren.

Wird innerhalb des laufenden Haushaltsjahres festgestellt, dass beispielsweise aufgrund ei
ner neuen Sach- oder Rechtslage, welche zum Zeitpunkt der Planung noch nicht bestand, der
eingeplante Haushaltsrahmen in einem erheblichen Umfang nicht eingehalten werden kann,
sieht das Gesetz zur Anpassung der Haushaltsermächtigungen in erster Linie das Instrument
der Nachtragssatzung gemäß § 115 NKomVG vor.

Das Instrument der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlun
gen gemäß § 117 NK0mVG ist dagegen gesetzlich nur in Ausnahmefällen und unter Vorlage
bestimmter Voraussetzungen vorgesehen. Die Voraussetzungen für überplanmäßige und au
ßerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen,

• sachliche Unabweisbarkeit,

• zeitliche Unabweisbarkeit und

• Deckungsfähigkeit,

müssen dabei gemeinsam vorliegen. Aus der Dokumentation muss eindeutig hervorgehen,
warum auf die Aufwendung/Auszahlung aus rechtlichen bzw. sachlichen Gründen nicht ver
zichtet und nicht vorrangig das Instrument der Nachtragssatzung genutzt wird.

Der Stellenplan als Bestandteil der Haushaltssatzung ist nach § 107 Absatz 3 NKomVG ein
zuhalten. Soweit eine Überschreitung nicht aufgrund zwingender gesetzlicher oder tariflicher
Vorgaben erfolgt, bedarf es für eine Änderung des Stellenplans einer Nachtragshaushaltssat
zung (vgl. dazu Fußnote 3 des Musters 2 zur Nachtragshaushaltssatzung im Ausführungser
lass zur K0mHKVO)3.

2.2 Weitere Instrumente des Haushaltsrechtes

Als weitere Instrumente zur sparsamen Haushaltsführung sind nach den haushaltsrechtlichen
Vorschriften insbesondere folgende Instrumente wirksam einzusetzen:

• Wirtschaftlichkeitsvergleiche gemäß § 12 KomHKVO,

vgl. dazu Fulnote 3 des Musters 2 zur Nachtragshaushaltssatzung im Ausführungserlass zur KomHKVO



Schlussbericht über die Prüfung
des Jahresabschlusses zum 31.122018 der Gemeinde Beckdorf -5-

• Forderungsmanagement im Sinne von § 25 KomHKVO,

• Bewirtschaftung der Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen
im Sinne von § 27 KomHKVO,

• Steuerung durch den Einsatz von Controlling mit einem unterjährigen Berichtswesen,
sowie durch Ziele und Kennzahlen im Sinne von § 21 KomHKVO.

Ein weiteres Instrument des wirtschaftlichen Handelns ist das Vergaberecht (u.a.
§28 KomHKVO, GWB4, VgV5, VOB/A6, VOLIA7, NTVergG8, NWertVO9).

3. Grundsätzliche Feststellungen

3.1 Entlastung

Der Gemeinderat hat den Jahresabschluss 2017 gemäß § 129 Absatz 1 NKomVG am
02.07.2018 beschlossen und dem Gemeindedirektor die Entlastung erteilt. Die Bekanntgabe
und Veröffentlichung nach § 129 Absatz 2 NKomVG ist im Amtsblatt des Landekreises Stade
Nr. 27 vom 05.07.2018 ordnungsgemäß erfolgt. Die öffentliche Auslegung erfolgte vom
11.07.2018 bis zum 20.07.2018.

3.2 Haushaltssatzung

In seiner Sitzung am 19.12.2017 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung für das Jahr 2018
beschlossen. Der Vorlagetermin nach § 114 Absatz 1 NKomVG zum 30. November 2017
wurde somit nicht eingehalten.

Die Haushaltssatzung enthielt mit dem Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen einen ge
nehmigungspflichtigen Teil. Die notwendige Genehmigung der Haushaltssatzung ist von der
Kommunalaufsichtsbehörde am 05.02.2018 erteilt worden.

Die Bekanntgabe und Veröffentlichung ist im Amtsblatt des Landkreises Stade Nr. 7 vom
15.02.2018 ordnungsgemäß erfolgt. Die öffentliche Auslegung erfolgte vom 19.02.2018 bis
27.02.2018

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Beckdorf ist am 28.02.2018 in Kraft getreten. Bis dahin
galten die Regelungen des § 116 NKomVG über die vorläufige Haushaltsführung. Bei der
stichprobenartigen Belegprüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass diese Rege
lungen nicht eingehalten wurden.

Eine Nachtragssatzung ist in 2018 nicht erstellt worden.

Dafür sind insgesamt zehn außerplanmäßige bzw. überplanmäßige Ausgaben im Haushalts
jahr in einer Gesamthöhe von 36.101,13 € ausgewiesen worden. Eine nähere Betrachtung
erfolgte bei der Prüfung nicht. Es wird darauf hingewiesen, dass darauf zu achten ist, dass
die nach § 117 NKomVG geforderten Voraussetzungen vorliegen und dies zu dokumentieren
ist.

3.3 Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist unter Beachtung des § 128 NKomVG aufgestellt worden und enthält
die verbindlich vorgeschriebenen Anlagen.

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung
Vergabeverordnung

6 Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen

8 Niedersächsisches Tariftreue- und Vergabegesetz
Niederschsische Wertgrenzenverordnung
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Die Gemeindedirektorin hat gemäß § 129 Absatz 1 NKomVG die Vollständigkeit und Richtig
keit des Abschlusses festgestellt.

Die Prüfung ergab, dass die Bilanz, die Ergebnis- und die Finanzrechnung nach den haus
haltsrechtlichen Vorschriften über die Rechnungslegung der NKomVG und der KomHKVO
aufgestellt und ordnungsgemäß aus den Büchern entwickelt worden sind. Zum Teil sind aller
dings nicht die Muster vom Land Niedersachsen der Erstellung zugrunde gelegt worden. Hier
ist zukünftig auf die Verwendung der aktuellen verbindlich vom Land Niedersachsen vorge
gebenen Muster zu achten.

Die Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sowie der Stetigkeitsgrundsatz wurden
beachtet.

Der Anhang enthält die erforderlichen Erläuterungen der Bilanz, der Ergebnisrechnung und
der Finanzrechnung sowie die sonstigen Pflichtangaben.

Die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses waren ausreichend erläutert.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden waren wie vorgesehen im An
hang angegeben und erläutert.

Der zur Prüfung vorgelegte Rechenschaftsbericht enthält die gemäß § 57 KomHKVO grund
sätzlich geforderten Angaben. Er steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Die sonstigen
Angaben im Rechenschaftsbericht vermitteln ein wahrheitsgemäßes Bild von der Lage der
Gemeinde. Es wird zutreffend auf die voraussichtliche Entwicklung hingewiesen.

3.4 Haushaltsbewirtschaftung

Die Buchführung erfolgte unter Anwendung des Verfahrens/EDV-Buchführungssystems KIS
Doppik 1.0 Hotfix und H&H Anlagenbuchhaltung. Die Datensicherung wird im Hause sicher
gestellt. Die Freigabe innerhalb der Samtgemeinde erfolgt nach § 30 Absatz 1 Satz 3 der DA
Fin durch den Samtgemeindebürgermeister. Die Freigabe des Systems wurde letztmalig von
Seiten des Rechnungsprüfungsamtes im Rahmen der Kassenprüfung am 16.04.2019 geprüft.

Die Buchführung erfolgte unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
und entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Bücher sind nach den Regeln der doppi
schen Buchführung geführt worden.

Ein standardisiertes Berichtswesen und Controlling ist bislang nicht eingerichtet. Auswertun
gen und Berichte erfolgen auf Anforderung im Bedarfsfall. Zur Optimierung der Haushaltsfüh
rung sollte eine standardisierte Anwendung der unter Ziffer 2.2 genannten Instrumente des
Haushaltsrechts angestrebt werden.

Für die Gemeinde Beckdorf sind die in § 30, 37, 41, 42 und 43 KomHKVO genannten not
wendigen Regelungen in der Dienstanweisung für das Finanzwesen der Samtgemeinde A
pensen geregelt worden. Die Regelungen waren allerdings zum Zeitpunkt der Prüfung auf
einem veralteten Stand. Die laut NKomVG bzw. KomHKVO selbst bestimmbaren Verfahren
sabläufe und Sicherheitsstandards waren grundsätzlich entsprechend der Größenklasse der
Kommune in ausreichendem Maße geregelt, wurden aber nicht konsequent umgesetzt. Zwi
schenzeitlich sind Aktualisierungen vorgenommen worden. Die Umsetzung der oben genann
ten Regelungen wird erneut in die Jahresabschlussprüfung 2019 aufgenommen. Grundsätz
lich sind sowohl die Dienstanweisungen als auch erteilte Berechtigungen regelmäßig an die
aktuelle Sach- und Rechtslage anzupassen.

3.5 Anordnungs- und Belegwesen

Für das Anordnungs- und Belegwesen sind die notwendigen Regelungen in der Dienstanwei
sung für das Finanzwesen der Samtgemeinde Apensen getroffen worden.
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Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 der Samtgemeinde Apensen und ihrer
Mitgliedsgemeinden wurde eine manuelle Stichprobenauswahl über alle Buchungen der Ergeb
nisrechnungskonten gezogen (Stichprobenumfang über Samtgemeinde und Mitgliedsgemein
den: 381 Buchungen). Es wurden somit Ertrags- und Aufwandsbuchungen näher betrachtet und
geprüft, ob die Regelungen des Anordnungs- und Belegwesens eingehalten wurden. Insgesamt
ergeben sich keine wesentlichen Feststellungen.

3.6 Vergabe von Aufträgen

Unter Beachtung der vom Rechnungsprüfungsamt (s. Ziffer 1) festgelegten Wertgrenzen wur
den im Haushaltsjahr 2018 keine Auftragsvergaben zur Prüfung vorgelegt.

Eine Prüfung von Vergaben unterhalb der festgelegten Wertgrenzen erfolgte nicht.

3.7 Bautechnische Prüfung

Eine bautechnische Prüfung von lnvestitionsmaßnahmen der Gemeinde Beckdorf erfolgte
nicht.

4. Jahresabschluss für das Jahr 2018

Die Prüfung der einzelnen Bestandteile des Jahresabschlusses hat Folgendes ergeben:

4.1 Ergebnisrechnung

Die Erträge und Aufwendungen wurden entsprechend der Gliederung nach der KomHKVO
ausgewiesen und den Haushaltsansätzen gegenübergestellt.

Die produktorientierten Teilergebnisrechnungen entsprachen dabei der in § 52 Absatz 2
KomHKVO vorgeschriebenen Staffelform. Die Gliederung erfolgte gemäß § 2 KomHKVO.

Die durchgeführte Plausibilitätsprüfung ergab, dass die Summe aller Teilergebnisrechnungen
mit den Werten der Ergebnisrechnung übereinstimmt.

Eine interne Leistungsverrechnung erfolgt entsprechend § 15 Absatz 3 KomHKVO, wurde
aber im Rahmen der Prüfung nicht näher betrachtet.

4.1.1 Ordentliche Erträge
Die prozentuale Verteilung der ordentlichen Erträge des Jahres 2018 stellt sich wie folgt dar:

Ordentliche Erträge

co

• Steuern und ähnliche Abgaben • Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösungserträge aus Sonderposten • öffentlich-rechtliche Entgelte

• privatrechtliche Entgelte • Kostenerstattungen und Kostenumlagen

• Zinsen und ähnliche Finanzerträge • sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge wurden rechtzeitig und vollständig erfasst. Sie wurden nach dem Ergebnis dieser
Prüfung in der Regel zeitnah geltend gemacht. Der Zahlungseingang wurde dabei ordnungs
gemäß überwacht.

0
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Die erhaltenen Zuwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wurden zutreffend als Er
trag gebucht. Die Umlagen wurden auf der Grundlage der Hebesätze erhoben und dement
sprechend als Ertrag ausgewiesen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden zutreffend gebucht.

Die von der Einrichtung erhobenen öffentlich-rechtlichen Entgelte (Gebühren) und die im
Haushaltsjahr entstandenen Erträge aus privatrechtlichen Entgelten wurden zutreffend erfasst
und in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

Die Erhebung von Abgaben erfolgen auf der Grundlage gültiger Satzungen, welche vom Ge
meinderat erlassen worden sind. Die stichprobenartige Prüfung der Erhebung von öffentlich-
rechtlichen Entgelten ergeben keine wesentlichen Beanstandungen.

Die Zuordnung der sonstigen ordentlichen Erträge erfolgte im geprüften Haushaltsjahr zutref
fend.

4.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Die prozentuale Verteilung der ordentlichen Aufwendungen des Jahres 2018 stellt sich wie
folgt dar:

Ordentliche Aufwendungen

82,56% -

173V
932%

429V 005V 205V
— —.

h Aufwendungen für aktives Persooal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

• Abschreibungen • Zinsen und ähnliche Aufwendungen

. Transferaufwendungen • sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen wurden rechtzeitig und vollständig erfasst.

Bei der stichprobenmäßigen Prüfung einzelner Positionen der Geschäftsaufwendungen erga
ben sich keine Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten:

Bei den Sach- und Dienstleistungen ist grundsätzlich ordnungsgemäß zwischen dem aktivie
rungspflichtigen Herstellungsaufwand und dem erfolgswirksamen Erhaltungsaufwand unter
schieden worden.

Die Abschreibungen im Berichtsjahr entsprechen den Werten aus der Anlagenbuchhaltung.

Die Finanzaufwendungen in Form von Zinsaufwendungen für in der Bilanz erfassten Geld-
schulden und für kreditähnliche Geschäfte sind ordnungsgemäß erfasst worden.

Transferaufwendungen, d.h. Leistungen an Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung, wurden
richtig nachgewiesen. Ebenso wenig konnten Beanstandungen bei der Position der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen festgestellt werden.

4.1 .3 Außerordentliches Ergebnis

Als Saldo der außerordentlichen Erträge sowie der außerordentlichen Aufwendungen ergibt
sich ein außerordentliches Ergebnis -10.099,41 €.

Außerordentliche Erträge sind nicht angefallen.
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Bei den außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 10.099,41 € handelt es sich zum einen
um Planungskosten für den Kindergarten, der zum 01.01 .2019 an die Samtgemeinde abge
geben wurde (9 T€) und zum anderen um den Buchverlust beim Abgang des Geschwindig
keitsdisplays (1 T€).

4.2 Finanzrechnung

Die in der Finanzrechnung dargestellten Ein- und Auszahlungen und die ordnungsgemäße
Zuordnung auf die Finanzrechnungskonten konnte durch entsprechende Belege nachgewie
sen werden.

Der in der Finanzrechnung ausgewiesene Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von
1.068.285,48 € entspricht der Bilanzposition „Liquide Mittel“. Es wird diesbezüglich auf die
Ausführungen unter Ziffer 4.3.1. verwiesen.

Zu den Teilfinanzrechnungen ergab die Prüfung, dass diese korrekt und vollständig in der
vorgesehenen Staffelform geführt wurden. Die Gliederung folgte den rechtlichen Vorgaben.

4.2.1 Laufende Verwaltungstätigkeit
Der Zahlungsmittelsaldo (Cash Flow) aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt zum Ende
des Jahres 32.546,00 € und liegt erheblich über dem Planansatz von -177.900,00€. Die Ab
weichung resultiert im Wesentlichen aus höheren Einzahlungen gegenüber dem Planansatz
bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, sowie geringeren Auszahlungen insgesamt.

4.2.2 Investitionstätigkeit
Zu den Einzahlungen für Investitionstätigkeit gehören die lnvestitionszuwendungen, Einzah
lungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Beiträgen.

Es erfolgten Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 626.918,77€. Die Einzahlun
gen sind ordnungsgemäß entsprechend § 38 Absatz 4 KomHKVO belegt.

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit verteilen sich in folgendem Verhältnis:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,80% • Zuwendungen für
Investitionstätigkeit

• Veraußerung von
Sachvermögen

99,20%

Den Einzahlungen stehen im Jahr 2018 Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von
1.780.988,54 € gegenüber.



Schlussbericht über die Prüfung
des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 der Gemeinde Beckdorf -10-

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2018 verteilen sich wie folgt:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

4 Erwerb von Grundstücken

3,36% und Gebäuden

-4 Baumaßnahmen

i Erwerb von beweglichem
Sachverrnögen

96,12%

Die ausgewiesenen Investitionsauszahlungen wurden mit den Zugängen in der Bilanz abge
stimmt.

4.2.3 Finanzierungstätigkeit

Im Jahr 2018 nahm die Gemeinde Beckdorf einen Kredit in Höhe von 2.000 T€ auf.

Eine Tilgungsleistung des aufgenommenen Kredites fand in 2018 noch nicht statt, so dass
auch keine Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit entstanden sind.

4.2.4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen betrug
nach § 4 der Haushaltssatzung 400.000 €.

Im Berichtszeitraum nahm die Gemeinde Beckdorf mehrmals Liquiditätskredite im Rahmen
der Einheitskasse in Anspruch. Der Höchstbetrag wurde dabei aber nicht überschritten.

4.3 Bilanz

Die Bilanz ist entsprechend den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzie
rung aufgestellt worden.

Die unter Einbeziehung des Jahresergebnisses ausgeglichene Bilanzsumme zum 31.12.2018
beträgt 5.725.557,89 €. Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um 2.549.089,75 €
insbesondere durch den Ankauf neuer Grundstücke für den B-Plan 34 höher ausgefallen.

4.3.1 Aktiva

Die Bilanzpositionen der Aktiva wurden zutreffend nachgewiesen und ausreichend erläutert.

Die immateriellen Vermögensgegenstände, die Sach- und Finanzanlagen wurden zu Anschaf
fungs- und Herstellungswerten bewertet. Die fortgeführten Buchwerte stimmten mit der aus
gedruckten Anlagenübersicht in der Gesamtsumme überein. Das Anlagevermögen wird in der
Anlagenübersicht zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres 2018 korrekt ausgewiesen.
Der Bestand der Forderungen zum Jahresende mit der Veränderung gegenüber dem Vorjahr
kann der Aufstellung des Kapitels „Anhang - Forderungsübersicht“ entnommen werden.

0,52%
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Die Bilanzsumme verteilt sich in der Aktiva wie folgt:

Aktiva

79,04%

1 Immaterielles
Vermögen

Sachvermögen

Finanzvermögen

4 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel werden durch die Samtgemeinde Apensen in der Einheitskasse verwaltet.
Das Guthaben bei Kreditinstituten war durch Kontoauszüge nachgewiesen. Insgesamt stimm
ten die ausgewiesenen liquiden Mittel mit den Bestandskonten (Endbestand der Zahlungsmit
tel lt. Finanzrechnung) überein.

Gemäß Kontenrahmen ist aber bei einer Einheitskasse der gesamte Betrag der liquiden Mittel
bei der Samtgemeinde auszuweisen und entsprechend in den Mitgliedsgemeinden ein For
derungs- oder Verbindlichkeitsbestand gegenüber der Samtgemeinde abzubilden. Danach
hat die Gemeinde Beckdorf gegenüber der Samtgemeinde Apensen eine Forderung in der
Bilanz in Höhe des Kassenbestandes abzubilden. Die von der Samtgemeinde Apensen an
gestrebte Umsetzung für den Jahresabschluss 2019 wird Bestandteil der Jahresabschluss
prüfung sein.

Die Aktive Rechnungsabgrenzung weist einen Betrag in Höhe von 0,00 € auf.

4.3.2 Passiva

Die Bilanzpositionen der Passiva waren durch entsprechende Nachweise zutreffend unterlegt
und ausreichend erläutert. Das Jahresergebnis wird übereinstimmend mit der Ergebnisrech
nung ausgewiesen.

Die Bilanzsumme verteilt sich in der Passiva wie folgt:

Passiva

24,37%

1 Basis-Reinvermögen

Rücklagen

1 Jahresergebnis

• Sonderposten

20,94% • Schulden

14 Rückstellungen

• PRAP

0,35%

0,01% 45,99%
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Das Basis-Reinvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahresabschluss nicht verändert.

Der Grundsatz der vollständigen Ausweisung der Schulden war beachtet. Eine Aufgliederung
der Schulden nach ihrer Restlaufzeit ist der Schuldenübersicht zu entnehmen.

Soweit notwendig wurden Rückstellungen für Verbindlichkeiten gebildet, die dem Grunde
nach zu erwarten, deren Höhe und/oder Fälligkeit aber noch ungewiss waren. Die Rückstel
lungen wurden in der Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger Beurteilung zur
Erfüllung der Leistungspflicht erforderlich war.

Die Passive Rechnungsabgrenzung weist einen Betrag in Höhe von 313,95 € auf.

4.3.3 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre
Unter der Bilanz wurden gemäß § 55 Absatz 5 KomHKVO die Vorbelastungen künftiger Haus
haltsjahre vermerkt.

Haushaltsreste für Aufwandsermächtigungen und die damit verbundenen Auszahlungen wur
den keine gebildet. Haushaltsausgabereste für investive Auszahlungsermächtigungen wur
den in Höhe von 3.222.300,00 € insbesondere für den Neubau des Sportzentrums und die
weitere Erschließung des Gewerbegebietes gebildet.

5. Weitere Feststellungen der Prüfung

5.1 Darstellung ausgewählter Kennzahlen

Die Steuerquote ist in 2018 gegenüber 2017 um 9,9 % gestiegen und liegt bei 97,2 %. Die
Steuerquote (Steuererträge * 100 / ordentliche Aufwendungen) gibt an, zu welchen Teil sich
die Kommune selbst finanzieren kann.

Die Anlagenintensität (Sachvermögen * 100 / Bilanzsumme) der Gemeinde Beckdorf liegt bei
rund 81,0 %. Sie ist im Vergleich zum Vorjahr um 12,1 % gesunken. Die lnvestitionsquote
(Auszahlung aus Investitionstätigkeit * 100 / Sachvermögen) liegt bei 39,36 % und ist gegen
über dem Vorjahr stark gestiegen (2017 = 7,37 %). Die Reinvestitionsquote liegt bei
1.813,9 %‚ was insbesondere auf die Anschaffung neuer Grundstücke für den B-Plan 34 zu
rückzuführen ist. Eine wirkliche Reinvestition in das bestehende Anlagevermögen lag somit
nicht in dieser Höhe vor. Unter Beachtung von § 124 Absatz 2 NKomVG ist in der mittelfristi
gen Planung darauf zu achten, dass der Wert des für die Aufgabenerfüllung erforderlichen
Vermögens dauerhaft erhalten bleibt.

5.2 Jahresergebnis

Die Gemeinde Beckdorf plante im Haushaltsjahr 2018 mit einem ausgeglichenen Haushalt.

Der Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis (190.997,49€) und dem außerordentlichen Ergeb
nis (-10.099,41 €) ergibt insgesamt einen Jahresüberschuss in Höhe von 180.898,08€. Das
Jahresergebnis fällt damit weitaus positiver aus als eingeplant.

Ursächlich für das gegenüber dem Planansatz deutlich bessere Jahresergebnis sind Mehrer
träge von insgesamt 134 T€ bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie Minderaufwen
dungen bei den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 57 T€.

Der Jahresfehlbetrag des Vorjahres wurde nach Beschluss des Rates mit der Rücklage ver
rechnet. Somit weist die Rücklage einen aktuellen Bestand von 299.560,56 € aus. Die mittel
fristige Ergebnisplanung gemäß Haushaltsplan 2020 geht bis 2023 von weiteren Überschüs
sen aus. Um die angestrebten Überschüssen tatsächlich realisieren zu können, sollte die
Haushaltsbewirtschaftung zur Einhaltung der geplanten Haushaltsansätze gezielt mit Hilfe der
unter Ziffer 2.2 genannten Instrumente gesteuert werden.
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Nach dem aktuellen Stand kann insgesamt von einer wirtschaftlich stabilen Lage ausgegan
gen werden.

6. Zusammenfassung

Der zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss 2018 wurde ordnungsgemäß aus den Büchern
und den sonst erforderlichen Aufzeichnungen der Gemeinde entwickelt.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsführung, der sonstigen Teile des Rech
nungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse und des Kassen- und Vergabewesens hat
keine wesentlichen Feststellungen ergeben. Einwendungen gegen die Buchführung, den Jah
resabschluss und den Rechenschaftsbericht sind nach dem abschließenden Ergebnis dieser
Prüfung nicht zu erheben.

Die Vermögenswerte sind ausreichend nachgewiesen sowie richtig und vollständig erfasst.

Die Bilanz, die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung wurden nach den Vorschriften der
NKomVG / KomHKVO und den analog anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften auf
gestellt.

Der Anhang enthält die vorgeschriebenen Angaben.
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7. Erklärung des Rechnungsprüfungsamts

Es wird bestätigt, dass

• der Haushaltsplan insgesamt eingehalten wurde,

• die einzelnen Buchungsvorgänge und Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch in
vorschriftsmäßiger Weise begründet und belegt sind,

• bei den Erträgen und Aufwendungen sowie bei den Einzahlungen und Auszahlungen
des Geld- und Vermögensverkehrs nach den bestehenden Gesetzen und Vorschriften
unter Beachtung der maßgebenden Verwaltungsgrundsätze und der gebotenen Wirt
schaftlichkeit verfahren wurde und

• das Vermögen richtig nachgewiesen ist.

Ferner hat die Prüfung ergeben, dass

• der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver
mögens-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt,

• die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet worden sind und

• bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen nach den geltenden
Vorschriften verfahren wurde.

Das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 der Gemeinde Beckdorf
wird wie folgt zusammengefasst:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018, der Rechenschaftsbericht und die Buchführung der
entsprechen nach pflichtgemäßer Prüfung den Rechtsvorschriften. Die Finanz-, Vermögens
und Ertragslage sowie die Liquidität werden im Jahresabschluss entsprechend den tatsächli
chen Verhältnissen dargestellt. Bei den Erträgen und Aufwendungen sowie bei den Einzah
lungen und Auszahkjnqen wurde nach der gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren.

sl .06.2020

imke
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8. Anlagen

8.1 Ergebnisrechnung
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8.2 Finanzrechnung
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8.3 Bilanz

18-

1. Immaterielles Vermögen

1.1 Konzessionen

1.2 Lizenzen

1.3 Ahnliche Rechte

1.4 Geleistete Insesstionnzuweisungen und

•zuschusse

.5 Aksuier‘ter Unistellungsautwand

.6 Sonstiges .rnnsaterielles Vermögen

2. Sachverniöqen

2.1 Unbebaute Grundstucke und

gruedstucksgleiche Rechte

2.2 Bebaute Grunostucke und

grundstucksgleiclie Rechte

2,3 lnfrastnikturvermogen

2.4 Bauten auf fremden Grundstucken

2.5 Kunntgegenstande. Kulturdenkmaler

2.6 Maschinen und technische Anlagen,

Fahrzeuge

2.7 Betriebs- und Geschaftsausstanung.

Pflanzen und Tiere

2.8 ‘Jorrate

2.9 Geleistete Anzahlungen,

Anlagen .n‘ Bau

3. Finanzvernlögen

3.1 Anteile an serbundenen Unternehmen

3.2 Beteiligungen

3.3 Sondereermogen mit Sonderrechnung

3.4 Ausleihungen

3.5 Wertpapiere

3.6 Offentlich-rechtliche Forderungen

3.7 Forderungen aus Transtetleistungen

3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen

3.9 Durchlaufende Posten und

sonstige Vernsogensgegenetande

4. Liquide Mittel

9. Aktive Rechnungsabgrenzung

0,00

0.00 2. Schulden

0.00 2.1 Geldschulden

und Zuschussen tsr laufende Zwecke

2.4.3 Verbindlichkeiten aus

2.4.4 Soziaie Leistunqsserbindlwhkeiten

2.4.5 Verbindlichke‘nen aus Zuweisungen

und Zuac±tussen tsr Inveslibonen

2.4.6 SteuerverBindlichkeiten

2.4.7 Andere Transferverbindlchketten

2.991.922,52

1. 198.849.20
1. 98.B49.20

0.00

378.281,67

378.281.67

0.00

0.00

0.00

-78.721,11

0.00

-78.721.11

120.021.37)

1.493.512,76

945.558,13

547.954,63

0.00

0,00

0.00

0,00

2.586,62

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

2.586,62

0.00

0.00

3.074.647.36

1.198.649,20

1.198.849.20

0.00

299.560,58

299.560.56

0,00

0.00

0,00

180.898,08

0.00

180.898,08

(0.00)

1.395.339,52

897.429,78

497.909,74

0.00

0.00

0,00

0.00

2.633.409,98

2.000.000,06

0.00

2.000.500.00

0.00

0.00

0,00

631.879,98

0,00

0.00

Aktiva Schluesbitane Schtussbitanz Passiva 5tustanz Schtussbilanz
31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018

-bsu- -Euiu- -Luru- -Ls,o

112.106,82

0.ot:

0.00

0,0€

lt 2. 106 .82

0.00

0.00

4.525.296,09

1 941 177.62

1.282.903.04

1. 23 t .231 .67

5.00

3.00

2,0€

1. Nettoposition

1.1 Basisreinvermögen

1.1.1 Reinvermoqen

1.1.2 Sotifehlbetrag aus kan‘.eralem

Abschluss 1 Minusbetrag)

1.2 Rücklagen

1.2.1 Rucktagen aus Uberschussen

des ordentlichen Ergebnisses

1.2.2 Rucklagen aus Uberschussen

des außerordentlichen Ergebnisses

1.2.4 Zsneckgebundene Rucktagen

1.2.5 SonstIge Rucklagen

1.3 Jahresergebnia

1.3.1 Fehlbetragn aus Vortahren

1.3.2 JahresuoerschussiJahrestehlbetrag

mit Angabe des Betrages der Vor

belastung aus Hausnallsresten 5ur

Aufwendungen (in Klammern)

144.574.76

0.00

0.00

0,00

114.574.76

0.00

0.00

2.841.046,73

230.611.94

1.293.390,60

1.282.198,31

5.00

3.00

2.00

16.515,26

0.00

18.320.62

31.037,40

0.00

7 50.00

0.00

0.00

0.00

30 .287.40

0.00

0,00

0.00

189.809,25

0,00

13.929.00 1.4 Sonderposten

0.00 1.4.1 lnsesttionszuweisungen und

-zuschusse

56.044.76 1.4.2 Beitrage und annliche Estgsse

1.4.3 Gebuhrenassgloich

19.869,49 1.4.4 Bewenungsausgleich

0.00 1.4.5 erhabene Anzahlungen auf Sonderposlen

750.00 1.4.6 Sonstige Sonderposten

19.119,49

0.00

0.00

0.00

1.068.285,48

0.00

2,1.1 Anleihen

2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten 1er

Investitionen

2.1 3 Liquidilatskredite

2.1 4 Sonstige Geldschutden

2.2. Verbindlichkeiten aus kredilähnlichen

Rechlageachäften

2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen

und Leistungen

2.4 Tranaferverbindlichkeiten

2.4. F nanzausgleichverbindbchkeiten

2.4.2 Verbindlchkerren aus Zuweissngen

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,0€
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1
schlusibllanzl SchIuubbnz

31.12.2017 1 31.12.2018
-1jrc. j -Euro-

3.176,468141 5.725.557.89

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre
1. Das Haushaltsjahr 2019 ist gern. § 55 (4) K0mHKVO durch Haushaltsreste vorbelastet:

Ermächtigungsübertragungen für den Ergobnishaushalt:
Ermächtigurigsübertragungen für lnveshhonen:

2. Bürgschaften
3. Gewährleistungsverträge
4. In Anspruch genommene Verpflichlungsemiächtigungen
5. Verpflichtungsermächtigungen aus kreditahnlichen Rechtsgeschäfien
6. Über das Haushaltsiahr hinaus gestundete Betrage
Summe Vorbelastungen: 3.222.300,00 €

Au.- 5hIusoblIanz SchIusbiLanz ScNug,bIno SchIut.btlanzi—uLIva 3112Q17 31.12.2018 assva 31122817 31.12.2018
‘Euro. -Euro- -Euro-

2.5 Sarisllgu VerbIndlichkeiten 0,00 1.530,00
2.5.1 Krchjaufepde Posten 0,00 0,00
2 5,1 2 Azufuhrende Lol‘n- ur lircnersteues 0.00 0,00
25..3 So9s1ge durchlaufende Poster‘ 0.00 0,00
2 5,2 Abzutührende Gaworbosteer 0.00 1.530,00
2 53 0mpfarone Anzahlungen 0.00 0.00
2 5.4 Andere oorlssge Verbindrcrrke1en 0.00 0.00

3. Rückstellungen 151.386,07 17.186,60
3.1 Pensions‘uckstelungerr ur‘d dhr‘liche

Verpflichtungen 0.00 0,00
3 2 Rucirofedunger‘ irr‘ Altcrsto«zeiterbeit und

ahnlchen Ma8na‘tme9 186.07 186,60
3.3 Rickstelljngen ft.ir unterlassene

InstanOhallung 0.00 0.00
3 4 icirsel1ungen fur die Reru4,‘er,rnq urtri

Nachsorge geschlossener Abtafldepon.er‘ 0,00 0,00
3 5 RclreteUungen frir die Sanrerw-0

‘dDr‘ AltlOsten 0,00 0,00
3 5 RCtctrstciurrgen nr Rahmer des Frrran

5,.iSglcichs und von Steje-icr-rul

‘derhflttn‘sser‘ 151 200,00 17.000,00
3 ‘1 Ruckstel.ur.gcn 1. d‘cnerrde Veici‘turrgeti

aur 6ürgscrratten. Cee8hrlo-stur.ge‘,

urd an angigerr Gencntserfahren 0.00 000
3 8 Arrdee RtJckslefiurQen 0,00 000

4. P8sslve R.chnungsCbgrenzung 572,93 313.3

8P.nzsumm SchIusSbU.r SChUH
31.12.2017 31.122018

1 3.1764U.141 &‚ieser.aii

V“221843 Beckdorf den 26.05 2020 (Gold)
‘ (Nad‘itway)

L . Bürgermeister Gemenctedirektonn

0,00€
3.222.300,00€

0,00€
0,00€
0,00€

0,00€
0.00 €

Einnahmeermächtigung für Investitionskredite 2.a80.000,00 €




